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Leistungsbereich: Diagnose- und Kriseninterventionsstelle

1 Leistungsart

Stationäre Erziehungshilfe in einer Kriseninterventionsstelle.
Durchführung von Inobhutnahmen bzw. krisenbedingten Unterbringun-
gen für Kinder und Jugendliche in der Regel ab dem 12. Lebensjahr für 
einen befristeten Zeitraum.
Zeitgleich  gemäß  Vereinbarung  mit  dem  zuständigen  Jugendamt 
Durchführung einer ambulanten Clearing-Maßnahme mit eigenem Per-
sonalkonzept.
Die Diagnose- und Kriseninterventionsstelle versteht sich als offenes, 
niedrigschwelliges Angebot und setzt die Mitarbeitsbereitschaft von al-
len Beteiligten voraus.

.1.1 Dauer der Unterbringung
Die Unterbringungsdauer ist auf 6 Wochen bzw. im Rahmen der krisen-
bedingten Kurzzeitunterbringung auf  3  Monate  begrenzt.  Für  andere 
Jugendämter als die unter Punkt 3.5 genannten gilt grundsätzlich zu-
nächst eine maximale Verweildauer von 2 Wochen.

1.2 Zahl der Gruppen:
Zahl der Kriseninterventionsstellen: 1

1.3 Gruppengröße:
6 Plätze

1.4 Ansprechpartner:
Bereichsleitung: Frau Blug Tel.: 06851/8908-118
Projektleitung: Herr Schwede Tel.: 0175/4117470

2 Rechtliche Grundlagen

§ 27 KJHG Hilfe zur Erziehung
§ 28 KJHG Erziehungsberatung
§ 34 KJHG Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Ju-

gendliche
§ 42 KJHG Inobhutnahme
§ 41 KJHG Hilfe für junge Volljährige
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3 Personenkreis

3.1 Aufnahme- und Betreuungsalter
12 - 18 Jahre

3.2 Geschlecht
geschlechtsgemischte Unterbringung

3.3 Differenzierte Darstellung der Zielgruppe
Aufgenommen werden Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die 
aufgrund unterschiedlichster Problemlagen im Rahmen der §§ 27, 34, 
35a und 42 von den zuständigen Jugendämtern oder über andere auto-
risierte Institutionen (Polizei, Bundesgrenzschutz) in Obhut genommen 
oder krisenbedingt untergebracht werden.

3.3.1 Zielgruppe im Rahmen der Inobhutnahme
Oftmals sind es junge Menschen aus schwierigen familiären Beziehun-
gen mit Verhaltensauffälligkeiten und/oder Störungen im sozialen, emo-
tionalen, kognitiven und/oder lebenspraktischen Bereich und junge 
Menschen in akuten Krisensituationen.
Erfahrungsgemäß liegt  bei  den aufgenommenen Minderjährigen eine 
Gefährdung des Wohles oder ein entsprechender Verdacht vor. Unter 
der Voraussetzung der Mitwirkungsbereitschaft von mindestens einem 
Elternteil wird für die gesamte Familie ein intensives ambulantes Clea-
ring im Haushalt der Eltern unter Einbezug des sozialen Umfeldes zur 
Perspektivklärung durchgeführt. 

3.3.2 Zielgruppe im Rahmen einer krisenbedingten Kurzzeitunterbrin-
gung
Im Rahmen des Leistungsangebotes der „Aufsuchenden Familienthera-
pie“ und ergänzend zu ambulanten Hilfen kann über die Kriseninterven-
tionsstelle eine Auszeit für Kinder und Jugendliche ermöglicht werden, 
um  die  besonders  in  Krisenzeiten  ausgeprägte  Veränderungsbereit-
schaft besser nutzen zu können.

3.4 Ausschlusskriterien
• fehlender Wille, in der Kriseninterventionsstelle vorläufig zu verblei-

ben
• psychotische Zustände
• akute Suizid- und/oder Fremdgefährdung, akuter Drogen- und/oder 

Alkoholabusus
• geistige  Behinderung  und/oder  schwere  organische  Behinderung, 

die eine behinderten spezifische Betreuung notwendig macht/en
Da zum Zeitpunkt der Aufnahme in vielen Fällen wenig Vorinformatio-
nen vorliegen, erfolgt innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Auf-
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nahme  eine  Überprüfung  der  genannten  Kriterien.  Dies  kann  unter 
transparenter Darlegung der Gründe zur Beendigung der Maßnahme 
führen.
Für den jungen Menschen gelten drei Grundregeln, welche die Erwar-
tungen  an  Umgangsformen,  Suchtmittelgebrauch  und  Mitarbeit  um-
schreiben: respektvoller Umgang, “klarer Kopf“ und die Bereitschaft zur 
Mitarbeit. Bzgl. dieser Regeln muss in den ersten 14 Tagen der Unter-
bringung zumindest ein ernsthaftes Bemühen des Einhaltens erkennbar 
sein.

3.5 Versorgungsregion
Die Kriseninterventionsstelle versteht sich in erster Linie als Angebot 
für die Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und den Saar-Pfalz-Kreis. 
Die vorliegende Leistungsbeschreibung ist  Ergebnis eines gemeinsa-
men  Qualitätsentwicklungsprozesses  mit  den  genannten  Jugendäm-
tern.

4 Fachliche Ausrichtung

4.1 Zielsetzung
Zielsetzung des Inobhutnahme- bzw. Klärungsprozesses ist die Beglei-
tung  des  jungen  Menschen  durch  feste  AnsprechpartnerInnen,  die 
fachlich fundiert, Sicherheit vermitteln und Vertrauen in dieser Krisen-
zeit entgegen bringen. Über das BezugserzieherInnensystem wird ein 
klares Beziehungsangebot gemacht.
In  der  Kriseninterventionsstelle  werden bis  zu sechs Kinder  und Ju-
gendliche von 6 sozialpädagogischen Fachkräften betreut. 
Für die Familie des in Obhut genommenen jungen Menschen steht im 
Rahmen des Clearings ebenfalls eine feste Fachkraft als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

Mit dem Inobhutnahme- bzw. Klärungsauftrag verbinden sich folgende 
Ziele:
• Gewährung von Schutz, Sicherheit und Wohlergehen
• Sicherstellung der Primärbedürfnisse
• Sicherstellung der Aufsichtspflicht
• Krisenmanagement
• Orientierung an einem Höchstmaß an Normalität:
• Fortsetzung der Beschulung
• Freizeitgestaltung anregen und/oder organisieren 
• Hilfen bei der kurzfristigen Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategi-

en
• differenzierte Diagnostik gegebenenfalls in Kooperation mit der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie
• Mobilisierung der Ressourcen der jungen Menschen
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• Hilfen bei der Klärung der Beziehung des jungen Menschen zu sei-
ner Familie bzw. zu relevanten Personen

• Entwicklung von Zukunftsperspektiven und gegebenenfalls Bereit-
stellung geeigneter Anschlusshilfen und Begleitung des Übergangs

• intensive  Zusammenarbeit  mit  allen  Beteiligten,  insbesondere  mit 
dem zuständigen Jugendamt.

4.2 Methodische Grundlagen
Die lösungs- und ressourcenorientierte Arbeitsweise der Diagnose- und 
kriseninterventionsstelle basiert auf dem Systemischen Ansatz.
Angewandte Methoden sind:
• Genogrammarbeit
• Erstellen einer Zeitleiste
• Einzel-, Paar- und Familiengespräche
• Aktives Zuhören
• Erstellen eines Risiko-Ressourcenprofils für den Jugendlichen
• Übernahme eines Clearingauftrages nach familienaktivierenden Me-

thoden

Das Clearing zeichnet sich durch eine klare Methodenstruktur und ein 
ausgeprägtes Controllingverfahren aus. Die Ziele werden durch die Fa-
milie und die Aufträge des Jugendamtes bestimmt.

4.3 Kontraktgestaltung
Kurzfristige Hilfe- und Zielplanung; innerhalb von 3 Werktagen nach der 
Aufnahme; Durchführung eines Auftragsklärungsgespräches mit dem 
zuständigen Jugendamt 
Auftragsgemäß:
• integrative Arbeit mit den Eltern des Jugendlichen
• integratives Erarbeiten einer Perspektive mit dem Jugendlichen
• Aufzeigen weiterführender Hilfen und Vernetzung

4.4 Regelleistungen

4.4.1 Pädagogische Regelleistungen
• Betreuung und Gewährleistung der  Aufsichtspflicht  über  Tag und 

Nacht durch sozialpädagogische Fachkräfte
• klares Beziehungsangebot für eine befristete Zeit
• individuelle,  persönliche  Hilfestellung  und  Beratung  des  jungen 

Menschen hinsichtlich seiner aktuellen Lage und deren Bewältigung
• alters-, entwicklungs- und problembezogene Strukturierung des Ta-

gesablaufes im Sinne des Vermittelns von Sicherheit und Orientie-
rung

• Gestaltung eines Umfeldes, das Krisenbewältigung unterstützt
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• ressourcenorientierte,  systemische Abklärung der  individuellen Si-
tuation des jungen Menschen und seiner Familie

• Motivierung zur Krisenbewältigung und Erarbeitung von Konfliktlö-
sungsstrategien

• Reflexion des Sozialverhaltens, der Unsicherheiten und Schwächen
• aktive Unterstützung der Alltagsbewältigung:

 Unterstützung im Bereich Schule und Beruf 
 Hausaufgabenbetreuung
 Förderung der eigenverantwortlichen Arbeitshaltung
 Förderung sinnvoller Freizeitgestaltung

• Stärkung eines angemessenen Selbstwertgefühls
• Unterstützung bei der Integration in die Gruppe 
• Unterstützung und Klärung der Beziehungen des jungen Menschen 

zu seiner Herkunftsfamilie und zu anderen wichtigen Bezugsperso-
nen

4.4.2 Regelversorgungsleistungen
• Bereitstellung von Einbettzimmern, Küche, Gemeinschafts- und Sa-

nitärräumen  gemäß  den  Heimrichtlinien  und  der  pädagogischen 
Zielsetzung

• Versorgung mit drei Mahlzeiten, davon eine warm, Zwischenmahl-
zeiten und Getränken

• Bereitstellung des Aufwandes für Körperpflege und gesundheitliche 
Betreuung, soweit es sich nicht um Kassenleistungen handelt

• Bereitstellung der nötigen Mittel für Freizeitmaßnahmen
• Bereitstellung  der  nötigen  Mittel  für  sonstigen sächlichen  Betreu-

ungsaufwand
• Bereitstellung des Aufwandes für notwendige Dienstfahrten und zur 

Sicherstellung der Erreichbarkeit (Handy, Anrufbeantworter, Fax)

4.4.3 Sonstige Regelleistungen (Prozessqualitätsmerkmale)
• sofortige Aufnahme bei Tag und Nacht
• regelmäßige, kurzfristige Kommunikationsmöglichkeit mit allen Be-

teiligten insbesondere dem zuständigen Jugendamt
• Kontrolle der Zielplanung durch die zuständige Projektleitung
• Sicherung der fachlichen Standards
• reflektierende Fallarbeit durch Projektleitung
• Rufbereitschaft durch Leitungsfachkräfte
• Teilnahme der Fachkräfte an Fortbildungen und Arbeitskreisen
• Supervision
• konzeptionelle Weiterentwicklung
• sonstiger betriebsbedingter personeller und sächlicher Aufwand
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5 Individuelle Sonderleistungen/Zusatzleistungen

Notwendige  zusätzliche  Maßnahmen  werden  im  Hilfeplan  vereinbart 
und können individuell  bereitgestellt  werden. Die notwendige Zusatz-
leistung wird über Fachleistungsstunden abgerechnet.

6 Personalausstattung

6.1 Qualifikation
Die Betreuung erfolgt durch pädagogisches Fachpersonal (ErzieherIn / 
SozialpädagogIn /  SozialarbeiterIn)  entsprechend den Heimrichtlinien 
und den Rahmenvereinbarungen und erfüllt folgende Kriterien:
• Fachkompetenz durch Ausbildung und Berufserfahrung
• Beziehungskompetenz
• Fortbildung und Supervision 
• Konfliktkompetenz
• Interdisziplinären Zusammenarbeit
• Die MitarbeiterInnen des Clearing-Teams sind SozialarbeiterInnen / 

ErzieherInnen mit einer entsprechenden Zusatzausbildung. 

6.2 Personalanhaltswerte
Pädagogische Fachkräfte  im Erziehungsdienst  und Personal  für  Lei-
tung, Beratung, Verwaltung, technischer Dienst und Hauswirtschaft un-
ter  Berücksichtigung  von  Größe  und  Platzzahl  der  Einrichtung  nach 
Richtwerten wie folgt:

Gesamtbeschäftigungs-
umfang in VK Verhältnis

päd. Betreuungspersonal
Clearingpersonal

6,00
0,50

1 : 1,0
1 : 12

Leitung 0,10 1 : 60

GED / therapeutischer Dienst 0,50 1 : 12

Verwaltung 0,10 1 : 60

Technischer Dienst 0,10 1 : 60

Hauswirtschaftsdienst 0,60 1 : 10
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7 Räumliche Gegebenheiten

7.1 Standort/Lage
Die Diagnose- und Kriseninterventionsstelle befindet sich in einem ge-
räumigen Haus in der Marienstraße 23, unweit des Stadtzentrums von 
St.  Wendel und in unmittelbarer Nähe zum „Mutterhaus“ der Stiftung 
Hospital und der Institutsambulanz der SHG Kinder- und Jugendpsych-
iatrie.

7.2 Struktur
Den jungen Menschen stehen Einbettzimmer  zur  Verfügung.  Küche, 
Ess-  und Wohnzimmer sowie Sanitärräume werden gemeinschaftlich 
genutzt. Das Haus verfügt über Außengelände.
Die Ausstattung ist  gemäß der Zielsetzung robust  und einfach.  Eine 
Veränderung der Gestaltung der Zimmer durch die in Obhut genomme-
nen jungen Menschen ist aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme 
nur eingeschränkt möglich.

7.3 Betreuungs- und Versorgungsrahmen
Die Vollversorgung wird durch dezentrale Selbstversorgung organisiert. 
Die Kriseninterventionsstelle versteht sich als eine selbstständige orga-
nisatorische Einheit. Das pädagogische Fachpersonal wird bei der Si-
cherstellung der Versorgung durch eine Hauswirtschaftkraft unterstützt.
Die Verpflegung orientiert sich an den Wünschen der Betroffenen und 
den Anforderungen an eine ausgewogene Ernährung. 
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